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Einladung 
 

zur Sitzung des Ortsbeirates Mainz-Altstadt am 
Mittwoch, 07.09.2022, 18:00 Uhr, 

Stadthaus Große Bleiche, Konferenzraum 1-4, 5. OG, Löwenhofstr.1 / Große Bleiche 46, 
55116 Mainz 

 
 
Tagesordnung 
 
 
a) öffentlich 
 
1. Meine Straßenbahnstadt: Themenwerkstätten im Rahmen der Bürgerbeteiligung Innen-

stadterschließung 
 
 
Anträge 
 
2. Hitzeaktionsplan (Grüne) 

Vorlage: 1241/2022 
 
3. WC-Standorte (Grüne) 

Vorlage: 1242/2022 
 
4. Allianzhaus als Ort der Kultur (SPD) 

Vorlage: 1243/2022 
 
5. Neubau Bischofsplatz / Portal Ignazgässchen (SPD) 

Vorlage: 1244/2022 
 
 
Anfragen 
 
6. Grüne Gestaltungselemente auf saniertem Rheinufer (Grüne) 

Vorlage: 1234/2022 
 
7. Betret- und befahrbare Berieselungs-/Fontänefläche auf dem Rebstockplatz (Grüne) 

Vorlage: 1235/2022 
 
8. Informationspolitik Ludwigstraße (Grüne) 

Vorlage: 1237/2022 
 
9. Unsanktionierte Schaufensterbeklebungen (Grüne) 

Vorlage: 1238/2022 
 



 

 

10. Werbeanlagen und Wegerechte (Grüne) 
Vorlage: 1239/2022 

 
11. Sicherheits- und Rettungswegekonzept für das Marktfrühstück (Grüne) 

Vorlage: 1240/2022 
 
12. Einwohnerfragestunde 
 
13. Anfragen aus vorherigen Sitzungen 
 13.1. Aufzüge Kupferbergterrasse (Grüne) 

Vorlage: 1543/2021 
 13.2. Mehr Abstellplätze für Fahrräder an Rathaus und Rheingoldhalle (SPD) 

Vorlage: 0658/2022 
 13.3. Aktualisierung RheinUferForum (Grüne) 

Vorlage: 0056/2022 
 13.4. Musik- und Glasverbot am Winterhafen? (Grüne, SPD, DIE LINKE, FDP, 

ÖDP) 
Vorlage: 0506/2022 

 13.5. Taubenfütterungsverbot - Hinweisschilder (Grüne) 
Vorlage: 0615/2022 

 13.6. Zusätzliche Haltestelle Linie 78 (Grüne) 
Vorlage: 1086/2022 

 13.7. Neuausschreibung Werberechtsvertrag (Grüne) 
Vorlage: 1087/2022 

 13.8. Nachfragen zu Anfrage 0612/2022 (Grüne, FDP, ÖDP) 
Vorlage: 1088/2022 

 13.9. Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder (SPD) 
Vorlage: 1094/2022 

 13.10. Verkehrssicherungspflicht Malakoff-Terrasse (Grüne) 
Vorlage: 1091/2022 

 13.11. Kindergeburtstag im öffentlichen Raum (SPD) 
Vorlage: 1093/2022 

 13.12. Zwischenbilanz IEK Innenstadt (Grüne) 
Vorlage: 0635/2022 

 
14. Sachstandsberichte 
   
 
15. Beschlussvorlagen 
 15.1. Aufhebung "Dachbegrünungssatzung" 

Vorlage: 1106/2022 
 15.2. Sanierungsgebiete "Südliche Altstadt Teile A und B/ Schlussabrechnung 

Vorlage: 1101/2022 
 15.3. "Sanierungsgebiet Gaustraße"/ Schlussabrechnung 

Vorlage: 1105/2022 
 
16. Mitteilungen und Verschiedenes 



 

 

 16.1. Wiederkehrende Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen 
 
17. Stadtteilmittel 
 
 
b) nicht öffentlich 
 
18. Bau- und Grundstücksangelegenheiten 
 
19. Mitteilungen und Verschiedenes 
 
 
 
 
Mainz, 06.09.2022 
 
gez. Dr. Brian Huck 
Ortsvorsteher 
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Bündnis 90 / DIE GRÜNEN im 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt 

 

 

 

 

 

 

 

Vorlage 1543/2021 

 

Anfrage für die Ortsbeiratssitzung 10.11.2021 

 
Aufzüge Kupferbergterrasse 
 
Nach wie vor ist für alte und gehbehinderte Menschen und Menschen mit Rollstuhl und 
Kinderwagen der Zugang zu den Aufzügen zur Kupferbergterrasse verwehrt. In 
Beantwortung der Frage 6 in der Anfrage 1483/2019 hatte die Verwaltung darauf 
verwiesen, dass „Alternativlösungen für den barrierefreien Zugang zur Oberstadt erst 
nach Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme angedacht werden können." 
 
Diese liegt seit dem 13.04.2020 vor. Wir fragen die Verwaltung: 
1. Welche Überlegungen wurden seitdem zum o.g. Sachverhalt angestellt? 
2. Fanden Gespräche mit den jeweiligen Eigentümern der Aufzüge und der Zuwege 

statt, um diesen Zustand zu beenden? 
Wenn ja, mit welchem Ergebnis? 
Wenn nein, warum nicht? 
 
Gabi Schilling 
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 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 26. Januar 2022 
Aktualisierung RheinUferForum 

Im April 2019 beschloss der Stadtrat mit sehr breiter Mehrheit den Antrag „Planungs-
prozess für das Rheinufer voranbringen“ mit fünf Aufforderungen an die Verwaltung. 
Diese Forderungen waren stark von der Debatte im Ortsbeirat, darunter auch Be-
schluss 0685/2018, bei dem auch von einer „Aktualisierung des Rheinuferforums“ die 
Rede war, geprägt. Inzwischen sind seit dem Stadtratsbeschluss fast drei Jahre ver-
gangen. Im November 2019 gab es eine Bürgerbeteiligung für den Uferabschnitt zwi-
schen Theodor-Heuss-Brücke und Kaisertor, die in die Vorlage 0963/2020 mündete, 
die jedoch nur den Bereich von der Brücke bis zur Tiefgarage überplante. 

Wir fragen die Verwaltung:  

1) Bei welchen breit angelegten Beteiligungsprozessen standen die Empfehlungen 
aus dem RheinUferForum zur Aktualisierung an (Punkt 1 des Stadtratsantrags)? In-
wieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats um-
zusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

2) Welche Maßnahmen hat die Verwaltung ergriffen, um das Rheinufer „als Ort der 
Naherholung für die Bürgerinnen und Bürger zu erhalten und zu stärken“ und um die 
klimatischen Bedingungen (Entsiegelung?) zu verbessern (Punkt 2 des Stadtratsan-
trags)? Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadt-
rats umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

3) Mit welchen Maßnahmen hat die Verwaltung seit Beschlussfassung die „Belange 
des Fuß- und Radverkehrs am Rheinufer“ berücksichtigt (Punkt 3 des Stadtratsan-
trags)? Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadt-
rats umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? 

4) Welche „ermessenseinschränkende Vorgaben für die Verwaltung“ sind seit Be-
schlussfassung entwickelt worden (Punkt 4 des Stadtratsantrags)? Inwieweit ist die 
Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats umzusetzen, und 
mit welchem Zeitplan? 

5) Welche Überarbeitungen der „Regelung[en] des Andienungsverkehrs, [der] Ab-
stellflächen für Schaustellerinnen und Marktbeschicker sowie [der] Vorgaben für den 
Krempelmarkt“ sind seit Beschlussfassung erfolgt (Punkt 5 des Stadtratsantrags)? 
Inwieweit ist die Verwaltung gewillt und in der Lage, diesen Auftrag des Stadtrats 
umzusetzen, und mit welchem Zeitplan? Wie ist die Antwort auf Anfrage 0810/2021 
in diesem Zusammenhang zu verstehen („Eine Änderung dieser Verkehrsbezüge ist 
[…] nicht vorgesehen.“)? 
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 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt

6) Im Sachstandsbericht 0061/2019 schrieb die Verwaltung: „Das Thema der gastro-
nomischen Nutzung auf dem Wasser in der Form von Pontons wurde aktuell wieder 
von der Verwaltung aufgegriffen. Die Realisierungsmöglichkeiten werden derzeit ge-
prüft.“ Was meint die Verwaltung konkret, und was sind die Ergebnisse der Prüfun-
gen aus dem Jahr 2019? Wie ist der aktuelle Stand dieser Empfehlung des Rhein-
UferForums, und wie sind die ordnungs- und liegenschaftsrechtlichen Zuständigkei-
ten für eine solche Nutzung festgelegt (siehe Anfrage 0095/2021)? 

7) Im gleichen Sachstandsbericht 0061/2019 gab die Verwaltung bekannt, dass sie 
„aktuell einen Plan zur Optimierung der dortigen Radverkehrsführung“ erstelle, der 
mit anderen Fachstellen noch zu koordinieren sei. Gleichzeitig heißt es in dieser Vor-
lage, dass aus Sicht des Dezernats III „keine Einschränkungen hinsichtlich der seit-
her praktizierten und in Planung stehenden Rheinufernutzungen akzeptiert werden 
können.“ Inwieweit stellte diese Haltung von Dezernat III eine Erschwernis für die 
Koordinierung des besagten Radverkehrsplans dar? Hat das Dezernat seine Haltung 
in Hinblick auf die Forderung des Stadtrats nach „ermessenseinschränkenden Vor-
gaben“ zwischenzeitlich überarbeitet? Falls nein, warum nicht? Wann wird der Plan 
zur Optimierung der Radverkehrsführung im Ortsbeirat vorgestellt, und wann wird er 
umgesetzt? 

8) Laut Antwort auf Anfrage 1417/2020 wurde mit einer Vorlage, die am 22. April 
2004 im Bauausschuss behandelt wurde (die aber laut Antwort auf Anfrage 
1879/2020 keine Vorlage der Bauverwaltung war), ein Provisorium eingerichtet, um 
121 Stellplätze am Rheinufer nachzuweisen, nachdem zuvor die Widmung zuguns-
ten des ruhenden Verkehrs im Einklang mit den Empfehlungen des RheinUferFo-
rums aufgehoben wurde. Um welche Vorlage handelte es sich (bitte um Vorlage, in-
klusive Beratungsfolge in den Gremien)? Warum ist dieses Provisorium bis heute 
noch nicht abgelöst worden durch die Verlegung dieser Stellplätze in die inzwischen 
fertig gestellte Tiefgarage Rheinufer? Welche Planungen bestehen innerhalb der 
Verwaltung, das Provisorium nach welchem Zeitplan zu beenden?  

Ludwig Julius 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN
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Bündnis 90 / DIE GRÜNEN 
im Ortsbeirat  

Mainz-Altstadt 
 
 
 
 
 

 
 

Anfrage zur Ortsbeiratssitzung am 18. Mai 2022 
Taubenfütterungsverbot – Hinweisschilder 

 
In Ihrem Schreiben vom 12. April 2022 hat die Beigeordnete Frau Matz unter Bezugnahme 
auf mein Schreiben vom 15. März 2022 an das Amt 30 zum Thema „Hinweisschilder 
Fütterungsverbot“ erklärt, dass es aus Sicht der Verwaltung nicht möglich sei, „alle Personen 
mit Schildern zu erreichen“. Um das häufige Füttern von Tauben und Wasservögeln 
einzudämmen, hält sie die Kooperation mit der „Stadttaubenhilfe“ und regelmäßige 
Kontrollen für ausreichend.  
 

Wir fragen die Verwaltung: 

1. Stimmt die Verwaltung der Feststellung zu, dass die Zielsetzung des Schreibens vom 

15. März keineswegs darin bestand, „alle Personen mit Schildern zu erreichen“, und 

damit die Begründung für die ablehnende Haltung der Verwaltung nicht schlüssig ist? 

Wenn ja, was spricht dann noch dagegen, einzelne Hinweisschilder, die das 

Fütterungsverbot bekannt machen, an einigen neuralgischen Orten in der Altstadt zu 

platzieren? Wenn nein, warum nicht? 

2. Zur Kooperation mit der „Stadttaubenhilfe“:  

Wie viele Taubenschläge wurden bereits errichtet und wo befinden sich diese? 

Wird die Entwicklung bzw. Wirksamkeit dieser Maßnahme evaluiert? 

Wie groß ist der messbare Erfolg? 

Auf welchen weiteren Ebenen kooperieren Stadt und Taubenhilfe? 

3. Wie oft wurden bei den angesprochenen Kontrollen zur Eindämmung der Fütterung 

im vergangenen Jahr Personen konkret angesprochen? Wie viele Personen wurden 

dabei angesprochen und wie hoch ist das Aufkommen der wegen dieser 

Ordnungswidrigkeit verhängten Geldbuße? 

 

Ludwig Julius 

Bündnis 90/Die GRÜNEN 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1087/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat betreffend 
Neuausschreibung Werberechtsvertrag (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Beabsichtigt die Verwaltung, einen neuen Werberechtsvertrag auszuschreiben? Falls ja, 

warum? Welche Zeitschiene ist für die Entwicklung der Ausschreibung vorgesehen? Wel-
che Gremien werden wann daran beteiligt? 

 
Ja, die Stadt besichtigt, einen neuen Werberechtsvertrag auszuschreiben. Eine Neuvergabe 
ist nötig, da die Vertragslaufzeit des derzeitigen Werberechtsvertrages zum 31.12.2025 
ausläuft und keine vertragliche Verlängerungsoption vereinbart wurde. Es liegt noch keine 
konkrete Zeitschiene vor. Derzeitiges Ziel ist es, dass sich der neue Werberechtsvertrag 
nahtlos an das Ende der Vertragslaufzeit des aktuellen Werberechtsvertrages anschließt. 
Die betroffenen Gremien werden zu gegebener Zeit beteiligt.  
 
2.  Falls eine neue Ausschreibung von der Verwaltung geplant ist: wird diese vorsehen,  

dass Ortsbeiräte an der Anzahl und an der Auswahl der konkreten Standorte im jeweili-
gen Ortsbezirk beteiligt werden? Falls nein, warum nicht? Welche Wertschätzung für die 
beratende Funktion der Ortsbeiräte und ihre Detailkenntnisse vor Ort wird durch verwei-
gerte Beteiligung vermittelt? 

 
Die Verwaltung wird ämterübergreifend ein Konzept erstellen, aus welchem auch die An-
zahl und die Standorte der Werbeträger hervorgehen. Dieses wird mit den Stadtratsfraktio-
nen abgestimmt, bevor eine Ausschreibung erfolgt.  In den Ratsfraktionen sind Mitglieder 
aus allen betroffenen Stadtteilen, so dass auch über deren Ortskenntnisse Informationen 
in die Verwaltung fließen. 
 
3.  Wie wird der Mehrwert einer werbefreien (oder werbeärmeren) Innenstadt bei der  

Entwicklung der Ausschreibung berücksichtigt? Welche Rolle spielt die politische Be-
wertung, dass die Abwesenheit von Werbeanlagen in Fußgängerzonen und auf Fußwe-
gen sowohl aus Gründen der Wertschätzung des flüssigen Fußverkehrs, als auch im 
Hinblick auf Aspekte des schöneren Stadtbilds, als auch für die Realisierung der Klima-
ziele und Reduktion des Energieverbrauchs sehr positiv zu bewerten sind, bei den Vor-
bereitungen der Verwaltung für eine Neuausschreibung? Wie werden diese Aspekte ge-
genüber dem potentiellen Entgelt, das von einer Werbefirma an die Stadt bezahlt wird, 
das aber damit zu höheren Zahlungen an andere Kommunen im kommunalen Finanz-
ausgleich führt, abgewogen? 

 
Bei der Erstellung eines Werbekonzeptes, das Grundlage für eine spätere Ausschreibung 
wird, arbeitet die Verwaltung dezernatsübergreifend. Aspekte der Stadtbildpflege, des Ver-
kehrs, der Denkmalpflege, der Eigenwerbung und des Grün- und Umweltbereichs sind 
demnach hiermit berücksichtigt. Die Verwaltung gibt keine Erklärungen über politische 
Bewertungen ab.  
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4.  Wie ist die Formulierung der Verwaltung, dass ein neuer Werberechtsvertrag aus- 
geschrieben werden „muss", zu verstehen? Bestünde nicht auch die Möglichkeit, gar 
keinen neuen Werberechtsvertrag abzuschließen, um das Maß an Werbung im öffentli-
chen Straßenraum drastisch zu reduzieren und der Maßnahme „Werbefreie Stadt" ge-
mäß Masterplan Klimaschutz Rechnung zu tragen? Gäbe es nicht auch die Alternative, 
einen Werbevertrag abzuschließen, der nur Haltestellenvorrichtungen vorsieht, aber 
keine CityLightPosters, CityLightSäulen, Road-Side-Screens, Mega-Lights, etc? 

 
Es besteht keine Verpflichtung für die Stadt die Werberechte auszuschreiben.  
 
Bestimmte Werbeträger können von der Ausschreibung ausgenommen werden. Es ist aber 
zu beachten, dass gerade über die großen digitalen Anzeigen im Falle von Notfällen o.ä. 
die Bevölkerung rasch und augenfällig informiert werden kann. Auch dienen diese Werbe-
träger der Absatzförderung von lokalen Unternehmen und damit auch dem Erhalt von Ar-
beitsplätzen. 
 
 
Mainz, 06.09.2022 
 
gez. 
 
Manuela Matz  
Beigeordnete 



 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1088/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat betreffend 
Nachfragen zu Anfrage 0612/2022 (Grüne, FDP, ÖDP) 
hier: Gefahrenabwehrverordnung 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Über wie viele mögliche Änderungen wurde diskutiert und welche waren diese? 
 
2. Mit welcher Begründung wurden diese Änderungen nicht vorgenommen? 
 

Zu 1. und 2. 
Es handelt sich hierbei um verschiedenste verwaltungsinterne Prüfungen und Überlegun-
gen, die wieder verworfen wurden. Unter anderem aus Gründen der Kontrollierbarkeit. 

 
Insbesondere wurden die zeitliche Geltungsdauer (Uhrzeit) der Maßnahmen sowie Ände-
rungen an der räumlichen Ausdehnung des Geltungsbereichs diskutiert. 

 
 
3. Wenn ohnehin keine Antwort auf diese beiden Fragen gegeben wurde, warum konnte die 

Verwaltung nicht fristgerecht zur Sitzung am 18. Mai einer Antwort ausweichen, sondern 
hat zusätzlich weitere sieben Wochen für das Umschiffen der Fragen gebraucht? 

 

Die Verwaltung ist stets daran interessiert, Anfragen aus den Ortsbeiräten im Rahmen der 
Möglichkeiten zeitnah zu beantworten. 

 
 
 
Mainz, 06.09.2022 
 
gez. 
 
Manuela Matz 
Beigeordnete 
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Antwort zur Anfrage Nr. 1091/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
betreffend Verkehrssicherungspflicht Malakoff-Terrasse (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
1. Wer ist hier für die Verkehrssicherungspflicht zuständig? Es ist vor Ort nicht erkennbar, wo 
hier genau die Grenze zwischen privater und öffentlicher Fläche verläuft. 
 
Die Baustelle befindet sich auf Privatgelände, deshalb ist der Eigentümer für die Verkehrssi-
cherungspflicht zuständig. 
 
 
2. Wird die Verwaltung umgehend dafür Sorge tragen, dass es für den Fuß- und Radverkehr in 
diesem Bereich trotz „Baustelle“ ausreichend Platz und Ausweichmöglichkeiten gibt? Falls 
nein, warum nicht? Wie bewertet die Verwaltung die Verkehrssituation an dieser Stelle? 
 
Die Verwaltung hat keine Möglichkeit auf private Flächen einzuwirken. 
Die Fußgänger:innen und Radfahrende müssen sich im Baustellenbereich, der Situation ange-
passt, verhalten. Es handelt sich um eine punktuelle Einengung, die bei gegenseitiger Rück-
sichtnahme problemlos passierbar ist. 
 
 
3. Ist der Bauzaun genehmigungspflichtig und falls ja, wurde er genehmigt und mit welchen 
Auflagen? Falls nein, warum nicht? Gibt es zeitliche Begrenzungen, ab wann die gespannten 
Werbebanner als genehmigungspflichtige Werbeanlagen gelten? Sind Werbeanlagen an dieser 
Stelle in dieser Größe zulässig? 
 
Der Bauzaun ist nicht genehmigungspflichtig, weil er sich auf Privatgelände befindet. 
Nein, es gibt keine zeitlichen Vorgaben. 
Die Zulässigkeit wird baurechtlich durch das Bauamt, Abt. Bauaufsicht geprüft. 
 
 
4. Welche Verpflichtungen hat die private Grundeigentümerin, die Begehbarkeit bzw. Befahr-
barkeit der Fläche für die Öffentlichkeit bereit zu halten? Und inwieweit stellt die Einzäunung 
eine Verletzung des im Grundbuch vermutlich eingetragenen Wegerechts zugunsten der Öf-
fentlichkeit dar? 
 
Grundsätzlich besteht ein Wegerecht, jedoch ist dies bedingt durch die notwendigen Bauarbei-
ten, eingeschränkt. Bei Baumaßnahmen im öffentlichen Raum gilt das gleiche. Geh- oder Rad-
wege werden über die Dauer der Bauzeit gesperrt und die Verkehrsteilnehmer werden ggf. um-
geleitet. 
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Mainz, 27.07.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 



 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 1093/2022 der SPD im Ortsbeirat Mainz-Altstadt betreffend 
Kindergeburtstag im öffentlichen Raum (SPD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Inwieweit darf auf öffentlichen Grünflächen in Mainz eine private Feier, z.B. ein Kinderge-

burtstag, durchgeführt werden? Gibt es Unterschiede zwischen der Altstadt und anderen 
Stadtteilen oder zwischen unterschiedlichen Arten von Grünflächen? Wie ist die Regelung 
auf Spielplätzen? 

 
Die öffentlichen Grünanlagen dienen als Ruhezonen innerhalb der Stadt der Erholung und Ent-
spannung der Einwohner:innen, zum Teil darüber hinaus (z.B. Kinderspielplätze, Bolzplätze, 
Spielparks) der aktiven Freizeitgestaltung.   
Private Feiern, wie Kindergeburtstage in kleinem Rahmen von ca. 20 Personen sind “spontan“ 
und ohne Aufbauten grundsätzlich auf öffentlich nutzbaren Grünflächen wie dem Volkspark 
möglich. Es werden hierfür allerdings keine Flächenreservierungen und Einschränkungen der 
öffentlichen Nutzungen durch das Fachamt vorgenommen. Die vom Stadtrat beschlossene 
Satzung über die Benutzung der Grünanlagen (Grünanlagensatzung) ist einzuhalten.   
Es wird kein Unterschied zwischen den Stadtteilen oder den nutzbaren Flächen gemacht. Eine 
Besonderheit besteht im historischen Stadtpark, der, einschließlich des Rosengartens, zusätz-
lich als Denkmalzone unter Schutz gestellt ist. Dieser Landschaftspark soll insbesondere der 
ruhigen Naherholung dienen.  
 
 
2. Welche Rechtsgrundlagen (kommunal oder übergeordnet) sind hierfür relevant? 
 
Rechtsgrundlagen sind die ‚Satzung über die Benutzung der Grünanlagen der Stadt Mainz‘ 
(Grünanlagensatzung), die RVO zur Unterschutzstellung der Denkmalzone Stadtpark sowie die 
Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf öffentlichen 
Straßen und in öffentlichen Anlagen‘. 
 
 
3. Wo dürfen Altstädterinnen und Altstädter in überschaubarem Umfang Tische/Bänke, einen 

Pavillon, ein Planschbecken oder eine kleine Hüpfburg aufstellen? 
 
Im öffentlichen Raum ist für das Aufstellen von Bauten wie Tischen, Planschbecken, oder gar 
Hüpfburgen gemäß der Satzung über die Benutzung der Grünanlagen die Beantragung einer 
Sondernutzung erforderlich.  
 
 
4. Auf welcher öffentlichen Grünfläche (inklusive Spielplatz oder Grillplatz) in der Altstadt oder 

in näherer Umgebung ist es möglich, einen Strom- oder Wasseranschluss zu nutzen? 
 

Ö  13.11Ö  13.11Ö  13.11Ö  13.11Ö  13.11Ö  13.11Ö  13.11



Die Nutzung von Strom- und Wasseranschlüssen bedarf gewissen Sicherheitsstandards und 
Kompetenzen und werden daher nur im Rahmen von Sondernutzungen nach Einweisung frei-
gegeben.   
 
 
5. Wann sind Nutzungen wie in den vorigen Punkten beschrieben (sofern erlaubt und möglich) 

anzumelden? Wann und ggf. in welcher Höhe sind Gebühren hierfür zu entrichten? 
 
Die Satzung zur Benutzung von Grünanlagen findet gemäß der Beschlusslage des Stadtrates 
seine Anwendung. Die Gebühren richten sich nach Größe und Dauer der Sondernutzung.  
 
 
Mainz, 27.07.2022 
 
gez. Steinkrüger 
 
Janina Steinkrüger 
Beigeordnete 
 



 
 
Ergänzende Antwort zur Anfrage Nr. 0635/2022 der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 
Ortsbeirat Altstadt betreffend Zwischenbilanz IEK Innenstadt (Grüne) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Was hat die Verwaltung im vergangenen Jahr zur Umsetzung dieses Beschlusses ge-
tan?  
2. Wie ist der aktuelle Stand der Planung und Umsetzung der im IEK definierten Ziele, 
Projekte und Maßnahmen?  
3. Wie wird die Zwischenbilanz auf die veränderten Rahmenbedingungen seit 2015 ein-
gehen? Werden die im Antrag definierten Schwerpunkte (Wohnstandort Innenstadt, 
Grün- und Freiräume, sowie Mainzer Einkaufsstadt) besonders im Fokus der Zwischen-
bilanz stehen? Falls ja, wie? Falls nein, warum nicht?  
4. Welches Potenzial zur Gewinnung bezahlbaren Wohnraums in der Innenstadt besteht 
noch? 
5. Welche Änderungen und Ergänzungen in der Prioritätenliste der Projekte und Maß-
nahmen sind denkbar, insbesondere im Hinblick auf die verbesserte Finanzsituation der 
Landeshauptstadt?  
 
 
Im Stadtplanungsamt wurde eine Zwischenbilanz zum IEK Innenstadt erarbeitet. Diese beinhal-
tet u. a. den Umsetzungsstand der Projekte und Maßnahmen des IEKs und geht auch auf mögli-
che veränderte Rahmenbedingungen seit 2015 ein. Ebenso wird die Wohnraumentwicklung so-
wie die Städtebauförderung in der Zwischenbilanz thematisiert (vgl. Antrag 0497/2021/1).  
 
Die Zwischenbilanz wird den entsprechenden Gremien im September d. J. unter der BV-
Nummer 1103/2022 vorgelegt. Im Rahmen dessen erfolgt eine gemeinsame Sitzung des Ortsbei-
rates Mainz-Altstadt zusammen mit dem Bau- und Sanierungsausschuss am 08.09.2022.  
 
 
Mainz, 30.08.2022 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 

Ö  13.12Ö  13.12Ö  13.12Ö  13.12Ö  13.12Ö  13.12Ö  13.12



Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1158/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

80/23 10 89 1/22 10.08.2022  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 07.09.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zum Antrag 1090/2022 - Grüne; 
hier: Ausschreibung Bedarfsanalyse öffentlicher Toilettenanlagen in Mainz 
 
 
Mainz,  11. August 2022 
 
 
gez. 
 
Manuela Matz  
Beigeordnete 
 
 
 
Die  Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 
Die Verwaltung befindet sich derzeit im Ausschreibungsverfahren zur Erstellung eines gesamt-
städtischen Toilettenkonzeptes für das Stadtgebiet Mainz.  
 
Das Leistungsverzeichnis wurde in enger Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt, Grün- und 
Umweltamt und Wirtschaftsbetrieb AöR erstellt und beinhaltet die Grundlagenermittlung und 
Ausarbeitung eines gesamtstädtischen Toilettenkonzeptes sowie die Übernahme eines Projekt-
managements. 
 
Im Rahmen der Leistungserbringung soll eine Bestandsaufnahme der vorhandenen WC-Anlagen 
unter Betrachtung von Barrierefreiheit, Ausstattung, Öffnungszeiten, etc. erfolgen. Zudem soll 
geprüft werden, ob Sanierungsmaßnahmen möglich sind oder Ersatzneubauten erforderlich wer-
den.  
 
Bei der Bedarfsermittlung wird die individuelle Nutzung einzelner Flächen intensiv betrachtet. Die 
Häufigkeit der Nutzung für Märkte, Veranstaltungen oder sonstige Aktivitäten wie Naherholungs-
zwecke, liegt besonders im Fokus. Zudem sollen Standortvorschläge aufgenommen und entspre-
chend priorisiert werden.  
 
 

-/2 

Ö  14.1Ö  14.1Ö  14.1Ö  14.1Ö  14.1Ö  14.1Ö  14.1



Seite 2 von 2 

 
 

- 2 -  
 
 
Ergänzend ist beabsichtigt, Standards für die Positionierung, Ausstattung und Gestaltung von 
Modul-Anlagen festzulegen. Die Verwaltung strebt eine einheitliche Toilettenanlage an, die sich 
ins Stadtbild einfügt, im Idealfall über die gleichen wiederkehrenden Ausstattungsmerkmale ver-
fügt und im Bedarfsfall temporär zurückgebaut werden kann.   
 
Im Rahmen des Projektes wird die fachliche Expertise der bereits beteiligten Fachämter einge-
bracht. Ergänzend wird die Denkmalpflege des Bauamtes intensiv eingebunden.  
  
Ziel des gesamtstädtischen Toilettenkonzeptes soll eine bedarfsgerechte Bereitstellung von öf-
fentlichen Toilettenanlagen sein, unter Berücksichtigung von Umwelt- und Nachhaltigkeitsfakto-
ren, welche sich gestalterisch und wiedererkennbar ins Stadtbild einfügen. 
 
Die Verwaltung wird Anregungen aus den Gremien in die Überlegungen mit einfließen lassen und 
die Ergebnisse nach Projektabschluss entsprechend vorstellen. 
 



Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1226/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

67/67 00 66 Alt 26.08.2022  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 07.09.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 1092/2022, SPD, Ortsbeirat Mainz-Altstadt 
hier: Jubiläumsbrunnen: Ein Neubau muss Verbesserungen bringen 
 
 
Mainz, 01.09.2022 
 
gez. Grosse 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ortsbeirat nimmt den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis  
 
Sachstandsbericht: 
 
Die Verwaltung plant den Jubiläumsbrunnen unter Beachtung der Vorgaben der Denkmalbehör-
den wieder in Wert zu setzen.  
Für den kommenden Doppelhaushalt 2023 / 2024 wurden Planungskosten zum Neubau des 
Brunnens angemeldet. Nach Genehmigung des Haushaltes und Freigabe der Mittel kann mit den 
Planungen durch Fachbüros begonnen und entsprechende Aussagen zur Art der Sanierung und 
der Beteiligungen im nächsten Jahr getroffen werden. Soweit erste Ergebnisse der Bürgerbeteili-
gungen zur Umgestaltung des Regierungsviertels vorliegen, werden diese in die Planungen ein-
fließen. Wann konkret mit einem Baubeginn zu rechnen ist, kann derzeit nicht abgeschätzt wer-
den.  
 
 

Ö  14.2Ö  14.2Ö  14.2Ö  14.2Ö  14.2Ö  14.2Ö  14.2



Beschlussvorlage für Ausschüsse 

 
  Drucksache Nr.  

 

1175/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

80/23 Mz 06 2/84 23.08.2022  
 
 
 
Behandlung in der Verwaltungsbesprechung am  
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 07.09.2022 Ö 

 
Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag Nr. 1125/2022 (Grüne); 
hier: Fehlende Stellungnahmen aus den Dezernaten 
 
 
Mainz, 06 September 2022 
  
gez. 
 
 
Manuela Matz 
Beigeordnete 
 
 
 
Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 
 
Die Verwaltung hat Kontakt mit der Eigentümerin der Aufzüge aufgenommen, mit dem Ziel, die 
Aufzüge wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies könnte in einem entsprechenden 
Vertrag geregelt werden.  
 
Sobald die Rückmeldung vorliegt, wird der Ortsbeirat Mainz-Altstadt über das Ergebnis informiert.   
 
 
 

Ö  14.3Ö  14.3Ö  14.3Ö  14.3Ö  14.3Ö  14.3Ö  14.3



Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1106/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/ 61 26 03/4  21.07.2022  

 

 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 16.08.2022 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz-Oberstadt Kenntnisnahme 06.09.2022 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Altstadt Kenntnisnahme 07.09.2022 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 08.09.2022 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Hartenberg / Münchfeld Kenntnisnahme 13.09.2022 Ö 

Ortsbeirat Mainz-Neustadt Kenntnisnahme 14.09.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 21.09.2022 Ö 

 

Betreff: Aufhebung "Dachbegrünungssatzung" 
 
Bebauungsplanverfahren "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz - 
Aufhebung (DGS/A)" 
hier:  

- Aufstellungsbeschluss zur Planaufhebung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 
BauGB 

- Vorlage in Planstufe I 
- Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

im Aushangverfahren 
 

 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 22.07.2022 
 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
Mainz, 16.08.2022 
 
 
 
gez. 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 

Ö  8.2Ö  8.2Ö  15.1Ö  15.1Ö  15.1Ö  15.1Ö  15.1Ö  15.1Ö  15.1
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Beschlussvorschlag: 
Der Stadtvorstand, die Ortsbeiräte Mainz-Altstadt, Mainz-Neustadt, Mainz-Oberstadt, 
Mainz-Hartenberg / Münchfeld, der Bau- und Sanierungsausschuss empfehlen, der Stadt-
rat beschließt zum Bebauungsplanverfahren "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und 
Neustadt von Mainz – Aufhebung (DGS/A)" 
 
1. den Aufstellungsbeschluss zur Planaufhebung gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 8 

BauGB, 
2. die Vorlage in Planstufe I, 
3. die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im 

Aushangverfahren. 
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1. Sachverhalt  
 

In seiner Sitzung vom 01.06.2022 hat der Stadtrat die "Satzung über die Begrünung und Ge-
staltung von bebauten Grundstücken innerhalb der Stadt Mainz" beschlossen. Ziel der neuen 
Satzung ist die einheitliche Festlegung stadtweiter Regelungen zur Begrünung und Gestaltung 
künftiger Bauvorhaben aus klimatischen und gestalterischen Gründen.  

 
Mit Beschluss des Stadtrats zur neuen "Begrünungs- und Gestaltungssatzung" wurde die 
Stadtverwaltung beauftragt, das Verfahren zur Aufhebung des Textbebauungsplanes "Dach-
begrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz" (01.07.1993) einzuleiten. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
2. Erfordernis und Ziel der Aufhebung 
 

Die "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz" (01.07.1993) re-
gelt textlich als sogenannter einfacher Bebauungsplan die Begrünung baulicher Anlagen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB für den Bereich der Innenstadt und Neustadt von Mainz.  

 
Mit der neuen "Begrünungs- und Gestaltungssatzung", die ab dem 01.10.2022 Rechtskraft 
entfalten wird, soll sowohl quantitativ als auch qualitativ eine Stärkung der grünen Infrastruk-
tur im gesamten Mainzer Stadtgebiet erreicht werden. Auf der Grundlage der neuen Satzung 
werden einheitliche stadtweite Regelungen zu Dach- und Fassadenbegrünung getroffen, um 
die Gestaltung des Ortsbildes unter Beachtung des Klimawandels und damit auch den Erhalt 
gesunder Lebensverhältnisse nachhaltig zu steuern.  

 
Da rechtsverbindliche Bebauungspläne mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB städtischen 
Satzungen vorgehen, ist der Textbebauungsplan der "Dachbegrünungssatzung" in einem for-
mellen Verfahren nach § 1 Abs. 8 BauGB aufzuheben. 

 
Mit dem Aufhebungsverfahren werden keine neuen Grundlagen für bauliche Veränderungen 
geschaffen. Ziel des Verfahrens ist es, durch die Aufhebung des Textbebauungsplans im ent-
sprechenden Geltungsbereich die rechtliche Anwendung der neuen "Begrünungs- und Gestal-
tungssatzung" herbeizuführen, um im Sinne des Klimawandels qualitativ und quantitativ einen 
wichtigen Beitrag im stark verdichteten innerstädtischen Bereich zu schaffen.  

 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich  
 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Dachbegrünungssatzung für die In-
nenstadt und Neustadt von Mainz – Aufhebung (DGS/A)" entspricht dem ursprünglichen 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neu-
stadt von Mainz (DGS)". 

 
Die Satzung gilt folglich für einen großen Bereich der Neustadt und Altstadt, das Gebiet 
Kästrich in der Oberstadt sowie eine Teilfläche in Hartenberg-Münchfeld. Der Geltungsbe-
reich wird begrenzt 
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 im Norden durch die Bahnanlagen der Kaiserbrücke, 

 im Osten durch den Rhein zwischen Kaiserbrücke im Norden bis zur Templerstraße im 
Süden,  

 im Süden durch die Templerstraße, südlich übergehend in die Rheinstraße bis zur Ein-
mündung Holzhofstraße, westlich fortgeführt über Teilflächen des Bahnhofs Mainz-
Römisches Theater, in Verlängerung der einbezogenen Albanstraße, den westlichen Teil 
der einbezogenen Windmühlenstraße, den einbezogenen Eisgrubweg bis zum Gautor, 
den einbezogenen Teil der Straße Am Gautor bis zur einbezogenen Straße Bastion Mar-
tin, die einbezogene Germanikusstraße, die einbezogene Trajanstraße, übergehend in die 
einbezogene Augustusstraße inklusive der ummauerten Bastion,   

 im Westen durch die einbezogene Alicenstraße, fortgeführt über den Alicenplatz, entlang 
des Bahnhofsplatz, den eingebundenen Kaiser-Wilhelm-Ring bis zur Unterführung 
Osteinstraße, die rückwärtige Bebauung des westlichen Kaiser-Wilhelm-Rings angrenzend 
an die Gleisanlagen der Bundesbahn, die einbezogene Pankratiusstraße, die einbezogene 
Werderstraße, nördlich fortgeführt entlang der Gleisanlagen bis zum Rheingauwall, die 
einbezogene Hattenbergstraße entlang der Bahnanlagen Richtung Kaiserbrücke.  

 
 
4. Bauleitplanverfahren DGS/A 

 
Zur Aufhebung des Textbebauungsplans "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und 
Neustadt von Mainz" muss ein formelles Bauleitplanverfahren "Dachbegrünungssatzung 
(DGS/A)" gemäß § 1 Abs. 8 BauGB durchgeführt werden. 

 
 

4.1 Frühzeitige TÖB-Beteiligung 
 

Im Zeitraum vom 14.06.2022 bis 30.06.2022 fand die frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB statt.  
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keine Argumente gegen die Aufhebung der 
"Dachbegrünungssatzung" vorgetragen wurden. Der Vermerk über die frühzeitige Behörden-
beteiligung ist dieser Vorlage als Anlage beigelegt.  

 
 

5. Weiteres Vorgehen 
 

Mit dem Aufstellungsbeschluss über die Aufhebung des Textbebauungsplans der "Dachbe-
grünungssatzung" soll der Beschluss des Bebauungsplanentwurfs in "Planstufe I" gefasst wer-
den. Zudem soll beschlossen werden, auf Grundlage des vorliegenden Bebauungsplanent-
wurfs die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB im Aushangver-
fahren durchzuführen.  

 
 
6. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen  

 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind diesbezüglich noch keine Aussagen möglich. Anregungen zur 
geschlechtsspezifischen Folgen sind im Rahmen der Behördenbeteiligung abzuwarten.  
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7. Kosten  

 
Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens entstehenden Kosten sind aktuell noch nicht zu 
beziffern und werden im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfahrens durch die städti-
schen Fachämter ermittelt.  

 
 
Anlagen: 
 

- Bebauungsplanentwurf "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz - Aufhe-
bung (DGS/A)" 

- Entwurf der Begründung zum Aufhebungsverfahren 

- Vermerk zur frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB 
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1. Erfordernis und Ziel der Aufhebung  
 
Die "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz" 
(01.07.1993) regelt textlich als sogenannter einfacher Bebauungsplan die Begrü-
nung baulicher Anlagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB für den Bereich der In-
nenstadt und Neustadt von Mainz.  

 
In seiner Sitzung vom 01.06.2022 hat der Stadtrat die "Satzung über die Begrünung 
und Gestaltung von bebauten Grundstücken innerhalb der Stadt Mainz" beschlos-
sen, um sowohl quantitativ als auch qualitativ eine Stärkung der grünen Infrastruk-
tur im gesamten Mainzer Stadtgebiet zu erreichen. Auf der Grundlage der neuen 
Satzung werden einheitliche stadtweite Regelungen zu Dach- und Fassadenbegrü-
nung getroffen, um die Gestaltung des Ortsbildes unter Beachtung des Klimawan-
dels und damit auch den Erhalt gesunder Lebensverhältnisse nachhaltig zu steuern.  
 
Rechtsverbindliche Bebauungspläne mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 
gehen städtischen Satzungen vor. Daher wurde mit Beschluss des Stadtrats zur 
neuen "Begrünungs- und Gestaltungssatzung" die Stadtverwaltung beauftragt, das 
Verfahren zur Aufhebung des Textbebauungsplanes "Dachbegrünungssatzung für 
die Innenstadt und Neustadt von Mainz" (01.07.1993) einzuleiten.  
 
Mit dem Aufhebungsverfahren werden keine neuen Grundlagen für bauliche Ver-
änderungen geschaffen. Ziel des Verfahrens ist es, durch die Aufhebung des 
Textbebauungsplans im entsprechenden Geltungsbereich die rechtliche Anwen-
dung der neuen "Begrünungs- und Gestaltungssatzung" herbeizuführen, um im 
Sinne des Klimawandels einen wichtigen Beitrag im stark verdichteten innerstädti-
schen Bereich zu schaffen.  
 
Mit der Bauleitplanverfahren zur Aufhebung der "Dachbegrünungssatzung für die 
Innenstadt und Neustadt von Mainz" soll der am 01.03.1993 in Kraft getretene 
Textbebauungsplan zur Regelung der Begrünung baulicher Anlagen aufgehoben 
werden.  
 
Anderweitige Regelungsinhalte werden von der Aufhebung nicht tangiert.  
 

 
 
2.  Räumlicher Geltungsbereich 
  
 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Dachbegrünungssatzung 

für die Innenstadt und Neustadt von Mainz – Aufhebung (DGS/A)" entspricht 
dem ursprünglichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Dachbegrünungssat-
zung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz (DGS)". 
 
Die Satzung gilt folglich für einen großen Bereich der Neustadt und Altstadt, das 
Gebiet Kästrich in der Oberstadt sowie eine Teilfläche in Hartenberg-Münchfeld. 
Der Geltungsbereich wird begrenzt 
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 im Norden durch die Bahnanlagen der Kaiserbrücke, 

 im Osten durch den Rhein zwischen Kaiserbrücke im Norden bis zur Temp-
lerstraße im Süden,  

 im Süden durch die Templerstraße, südlich übergehend in die Rheinstraße bis 
zur Einmündung Holzhofstraße, westlich fortgeführt über Teilflächen des 
Bahnhofs Mainz-Römisches Theater, in Verlängerung der einbezogenen Al-
banstraße, den westlichen Teil der einbezogenen Windmühlenstraße, den ein-
bezogenen Eisgrubweg bis zum Gautor, den einbezogenen Teil der Straße Am 
Gautor bis zur einbezogenen Straße Bastion Martin, die einbezogene Germa-
nikusstraße, die einbezogene Trajanstraße, übergehend in die einbezogene Au-
gustusstraße inklusive der ummauerten Bastion,   

 im Westen durch die einbezogene Alicenstraße, fortgeführt über den Alicen-
platz, entlang des Bahnhofsplatz, den eingebundenen Kaiser-Wilhelm-Ring bis 
zur Unterführung Osteinstraße, die rückwärtige Bebauung des westlichen Kai-
ser-Wilhelm-Rings angrenzend an die Gleisanlagen der Bundesbahn, die ein-
bezogene Pankratiusstraße, die einbezogene Werderstraße, nördlich fortge-
führt entlang der Gleisanlagen bis zum Rheingauwall, die einbezogene Hatten-
bergstraße entlang der Bahnanlagen Richtung Kaiserbrücke.  

 
 
3. Flächennutzungsplan  
 

Für den Geltungsbereich der "Dachbegrünungssatzung" stellt der wirksame Flä-
chennutzungsplan 2000 bzw. die redaktionelle Fortschreibung 2010 den Bestand 
entsprechend der vorhandenen oder geplanten Art der baulichen Nutzung als 
Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, gewerbliche Bauflächen sowie sonstige 
Sondergebiet dar.  
 
Da die "Dachbegrünungssatzung" als einfacher Bebauungsplan keine Regelungen 
zur Art der baulichen Nutzung trifft, hat die Aufhebung keine Auswirkungen auf 
die im Flächennutzungsplan dargestellten Flächen.  
 
 

4. Überlagernde Bebauungspläne 
 
Der Geltungsbereich der "Dachbegrünungssatzung" wird überlagert von zahlrei-
chen rechtskräftigen Bebauungsplänen. Im weiteren Bauleitplanverfahren ist zu 
prüfen und zu ergänzen, inwiefern in den überlagernden Bebauungsplänen Fest-
setzungen zur Dachbegrünung mit rechtlichem Bezug auf die "Dachbegrünungs-
satzung" getroffen werden.  

 
 

5. Umweltbericht 
 
Gemäß § 1 Abs. 8 BauGB gelten die Vorschriften über die Aufstellung von Bau-
leitplänen unter anderen auch für ihre Aufhebung. Folglich ist zum vorliegenden 
Bauleitplanverfahren gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die Belange des Umweltschut-



_______ Begründung "Dachbegrünungssatzung für die Innenstadt und Neustadt von Mainz – Aufhebung (DGS/A)"_________ 
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zes eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Festlegung zu Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Ermittlung der Belange für die Abwägung obliegt dem zuständigen 
Fachamt.  
 
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.  
 

 
6. Kosten 
 

Die im Zuge des Bebauungsplanverfahrens entstehenden Kosten sind aktuell noch 
nicht zu beziffern. Diese werden im Rahmen des weiteren Bebauungsplanverfah-
rens durch die städtischen Fachämter ermittelt und ergänzt.  

 
 
 
Mainz,  
 
 
 
 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 
 
 
 
 



Ö
  1

5.
1

Ö
  1

5.
1









Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1101/2022 öffentlich  

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/50 21 47 18.07.2022  

 

 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 16.08.2022 

 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz Altstadt Anhörung 07.09.2022 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 08.09.2022 Ö 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 13.09.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 21.09.2022 Ö 

 

Betreff: Sanierungsgebiete "Südliche Altstadt Teile A und B/ Schlussabrechnung  
 

Sanierungsgebiete "Südliche Altstadt-Teil A und Rotekopfgasse" sowie "Südliche Alt-
stadt-Teil B" 
hier: 

- Abgabe der Schlussabrechnung für die Sanierungsgebiete "Südliche Altstadt-Teil A 
und Rotekopfgasse" sowie "Südliche Altstadt-Teil B" 

- Zahlung des Einnahmeüberschusses an das Land Rheinland-Pfalz 
 

 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 22.07.2022 
 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
Mainz, 16.08.2022 
 
 
 
gez. 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 

 

Ö  15.2Ö  15.2Ö  15.2Ö  15.2Ö  15.2Ö  15.2Ö  15.2
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Sanierungsausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Beteiligun-
gen empfehlen, der Stadtrat ermächtigt die Verwaltung zur Abgabe der Schlussabrech-
nung für die Sanierungsgebiete "Südliche Altstadt-Teil A und Rotekopfgasse" sowie "Süd-
liche Altstadt-Teil B" bei der ADD sowie zur Zahlung des anteiligen Einnahmeüberhan-
ges zuzüglich eines Betrages aus der Verzinsung dieses Einnahmeüberhanges an das Land 
Rheinland-Pfalz.  
 
Die Abwicklung erfolgt über die Inanspruchnahme der vorgenommenen Rückstellung 
über den Teilhaushalt.  
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1. Sachverhalt /Lösung 

Über eine Dauer von 40 Jahren lief in Mainz das Förderprogramm "Städtebauliche Er-
neuerung", aus dem die Stadt Mainz Zuwendungen in Höhe von insgesamt  
€ 49.353.814,45 für alle aufgeführten Sanierungsgebiete erhielt. Grundlage hierfür war das 
besondere Städtebaurecht im Baugesetzbuch (BauGB) und die ergänzenden Regelungen 
sowie die Verwaltungsvorschrift "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-
StBauE).  
 
Auf Aufforderung des Landes hatte die Stadt die Förderung von Maßnahmen für die Sa-
nierungsgebiete "Südliche Altstadt – Teil A und Rotekopfgasse " und "Südliche Altstadt – 
Teil B" zum Stichtag 30.06.2013 eingestellt und die Abrechnung im Entwurf der Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier vorgelegt. Die Abgabe der Schlussab-
rechnung wurde jedoch noch nicht vorgenommen, da zunächst die anhängigen Klagever-
fahren gegen die Festsetzung von Ausgleichbeträgen abgewartet wurden. 
 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz hatte im Jahr 2017 in den wesentlichen Fra-
gen der Ermittlung des Ausgleichbetrages der Stadt Mainz Recht gegeben, so etwa bezüg-
lich des angewendeten Verfahrens und der Verfahrensdauer. Es wird daher nicht davon 
ausgegangen, dass die aktuell noch anhängigen Widersprüche zu Einnahmeausfällen zu 
Lasten der Stadt Mainz führen.  
 
Eine Abgabe der Schlussabrechnung ist nach den Vorgaben des Bundes in diesem Jahr 
unumgänglich. 
 
Die Schlussabrechnung beinhaltet u. a. die für die Gesamtmaßnahme entstandenen för-
derfähigen Ausgaben und alle tatsächlichen und fiktiven Einnahmen im Sanierungsgebiet 
ab 1971 (Teil A) bzw. 1990 (Teil B). 
 
Die Einstellung von fiktiven Einnahmen resultiert unter anderem aus der Gewährung von 

Abschlägen im Rahmen der Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge im Jahre 1990. 

Der Rechnungshof hatte diese pauschalen Abschläge von 35% (im Regelfall) bzw. 45% 

gerügt. In Absprache mit dem Ministerium für Innern und für Sport und dem Rech-

nungshof besteht nunmehr Bereitschaft, seitens des Landes Abschläge in einer Höhe von 

20 % zu akzeptieren. Alle darüber hinaus gewährten Abschläge sind als "fiktive Einnah-

men" in Höhe von € 832.456,58 aufgeführt.  

Die Zusammenstellung der Abrechnungsunterlagen hat zum Ergebnis, dass die Stadt 
Mainz nach dem aktuell vorliegenden Entwurf der Schlussrechnung einen Einnahme-
überhang von insgesamt € 8.919.182,22 zu verzeichnen hat. Dieser Einnahmeüberhang, 
zu dem auch die eingenommenen Ausgleichsbeträge beitragen, ist zu 80 % (Förderquote) 
im Zuge der Abrechnung an das Land zurückzuzahlen, somit derzeit € 7.135.345,77.  

Hinzu kommt ein von der ADD noch zu ermittelnder Betrag aus der Verzinsung des 
Überhanges. Um diesen Betrag möglichst gering zu halten, wurde im Frühjahr dieses Jah-
res bereits eine Abschlagszahlung in Höhe € 3.364.674,82 (Einnahmen aus der Erhebung 
der Ausgleichsbeträge in den Jahren 2017 – 2021) aus Mitteln der hierfür gebildeten 
Rückstellung geleistet. Zur Zahlung des Abschlages wurde die Verwaltung mit Beschluss-
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fassung des Stadtrates vom 06.04.2022 ermächtigt (Vorlage vom 02.03.2022; Vorlage 
0309/2022). Die Höhe der noch zu berücksichtigenden Verzinsung legt die ADD nach 
endgültiger Vorlage der Schlussabrechnung fest. 
 

Derzeitiger Stand der Berechnung des Rückzahlungsbetrages: 

Einnahmeüberhang (Stand 20.07.2022):    € 8.919.182,22 
abzüglich Anteil der Stadt Mainz in Höhe von 20 %:  € 1.783.836,45 
Rückzahlung:        € 7.135.345,77 
abzüglich 
Abschlagszahlung       € 3.364.674,82 
verbleibt        € 3.770.670,95 
zuzüglich Verzinsung (wird durch ADD ermittelt) 
 

Der Einnahmeüberhang kann sich noch durch anhängige Widerspruchsverfahren reduzie-
ren bzw. durch mögliche weitere Anmerkungen der ADD bzw. des Revisionsamtes ver-
ändern. 

Das Revisionsamt prüft derzeit die zweckentsprechende Mittelverwendung und hat dies 
bei Abgabe der Schlussrechnung zu bescheinigen. 
 
Mit positiver Beschlussfassung durch die städtischen Gremien soll die Verwaltung er-
mächtigt werden, die Schlussabrechnung bei der ADD einzureichen und den anteiligen 
Einnahmeüberhang unter Inanspruchnahme der im Teilhaushalt gebildeten Rückstellung 
zurück zu zahlen. 

 

2. Alternativen 
 
Zur oben dargestellten Vorgehensweise bestehen keine Alternativen. Gemäß den gesetzli-

chen Bestimmungen ist für Sanierungsgebiete eine Schlussabrechnung vorzunehmen. Die 

Schlussabrechnung muss zwingend in diesem Jahr der ADD vorlegt werden. 

 

3. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 

Geschlechtsspezifische Fragestellungen sind im Rahmen der Abgabe der Schlussabrech-

nung nicht bekannt. 

 

4. Finanzierung 
 
Die Rückzahlung des Einnahmeüberhanges wird durch die Inanspruchnahme der Rück-
stellung abgewickelt. 
 
 
Anlagen: 

- Schlussabrechnungsformular der ADD 

 



An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Trier

Mainz, den 

Antragsteller
Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Stadt Mainz
Anschrift (Straße, Hausnummer; PLZ, Ort)

Postfach 3820,  55028 Mainz
Bankverbindung des Zuwendungsempfängers (Bankleitzahl, Kontonummer, Geldinstitut)

550 501 20 331 Sparkasse Mainz
Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

Klaus Kübler, 06131-124275, Klaus.Kuebler@stadt.mainz.de

Schlussabrechnung (für effiziente Verfahren)

der Gesamtmaßnahme Stadtsanierung Mainz 

Südliche Altstadt Teil A und Rotekopfgasse

Südliche Altstadt Teil B
Nur bei förmlichen Gesamtmaßnahmen:
Öffentliche Bekanntmachung VU-Beschluss:
Öffentliche Bekanntmachung Satzungsbeschluss: 04.07.1972 Teil A / 24.08.1990 Teil B

Sanierungsprogramm (SAN)

Zeitpunkt Schlussabrechnung: 30.06.2022

Abrechnungszeitraum: 1971 bis 2013

2
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Ausgaben (einschl. Vermögenswerte )

KOSTENGRUPPE Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.   Vorbereitung der Sanierung

1.1    Vorbereitung nach § 140 BauGB 849.360,92 0,00 849.360,92

1.2    Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen 891.039,93 0,00 891.039,93

1.3    Städtebauliche Planung 1.181.056,22 0,00 1.181.056,22

1.4    Vergütung von Sanierungsträgern 2.655.495,10 0,00 2.655.495,10

1.5    Vergütung von sonstigen Beauftragten (auch Berater) 213.008,89 0,00 213.008,89

          Summe der Kosten der Vorbereitung 5.789.961,06 0,00 5.789.961,06

2. Ordnungsmaßnahmen 

2.1    Vorbereitende Bodenordnung einschl. Grunderwerb 0,00 0,00 0,00

2.2    Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken 7.870.440,81 0,00 7.870.440,81

2.3    Umzug von Bewohnern und Betrieben 1.545.517,08 0,00 1.545.517,08

2.4    Freilegung von Grundstücken 24.806.844,43 0,00 24.806.844,43

2.5    Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen 13.769.109,09 0,00 13.769.109,09

2.6    Sonstige Ordnungsmaßnahmen 291.730,93 0,00 291.730,93

2.7     Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaß- 159.000,00 0,00 159.000,00
          nahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)

Summe der Kosten der Ordnungsmaßnahmen 48.442.642,34 0,00 48.442.642,34

3
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KOSTENGRUPPE Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

3.   Baumaßnahmen

3.1  Modernisierung und Instandsetzung privater Dritter 28.346.380,91 0,00 28.346.380,91

3.2  Modernisierung und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00
      gemeindeeigener Gebäude

3.3  Neubebauung und Ersatzbauten 0,00 0,00 0,00

3.4  Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 2.014.395,82 0,00 2.014.395,82

3.5  Verlagerung o. Änderung von Betrieben 0,00 0,00 0,00

3.6  Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00
      (§ 148 Abs. 2 Satz 2 BauGB)

3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00
      (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

       Summe der Kosten der Baumaßnahmen 30.360.776,73 0,00 30.360.776,73

4.     Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte

4.1   Vor- und Zwischenfinanzierung 0,00 0,00 0,00

4.2   Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten 292.977,04 0,00 292.977,04

4.3   Abwicklung der Sanierung (Abschluss) 208.712,30 101.583,40 310.295,70

4.4.  Vemögenswerte 0,00 793.409,45 793.409,45
         Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für
         bereitgestellte Grundstücke 

       Summe der Kosten der sonstigen Maßnahmen 501.689,34 894.992,85 1.396.682,19

      Summe sämtlicher Ausgaben 85.095.069,47 894.992,85 85.990.062,32
      einschließlich der Vermögenswerte
      (Nr. 1 bis 4)

4



Seite 4

  Einnahmen  ( einschl. Vermögenswerte)

Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
Einnahmearten bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.   Zweckgebundene Einnahmen

1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer 5.631.548,62 7.242.539,97 12.874.088,59

1.2  Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge 0,00 0,00 0,00

1.3  Ablösung von Ausgleichsbeträgen 0,00 0,00 0,00

1.4. Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO 0,00 0,00 0,00

1.5  Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, 4.409.357,43 2.832.840,39 7.242.197,82
       Zinsen aus Erbbaurechten

1.6  Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen 4.850.189,39 1.003.545,11 5.853.734,50
      an Dritte

1.7  Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung 0,00 0,00 0,00

1.8  Bewirtschaftungseinnahmen (Sanierungsvermögen) 510.062,92 0,00 510.062,92

1.9  Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 0,00 0,00 0,00

1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter 0,00 0,00 0,00
        (z.B. GVFG/FAG/GA ) einschl. Eigenanteil

Summe der zweckgebundenen Einnahmen 15.401.158,36 11.078.925,47 26.480.083,83

2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte

2.1  Wertsteigerung bei gemeindeeigenen 0,00 327.132,00 327.132,00
       privat nutzbaren Grundstücken, die dem
       Ausgleichsbetrag entsprechen

2.2  Wertausgleich zu Lasten der 0,00 485.000,00 485.000,00
      Gemeinde für verbleibende
      Grundstücke

Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte 0,00 812.132,00 812.132,00
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Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
Einnahmearten bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

3. Städtebaufördermittel

3.1  Förderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde 20.574.303,78 0,00 20.574.303,78
         bei Eintrag innerhalb Spalte 3 beachten 1)

3.2  Förderungsmittel des Landes, 47.042.724,93 0,00 47.042.724,93
       einschl. der darin enthaltenen
       Bundesfinanzhilfen
         bei Eintrag innerhalb Spalte 3 beachten 1)

   Summe der Städtebauförderungsmittel 67.617.028,71 0,00 67.617.028,71

   Summe der Einnahmen  ( Nrn.  1 - 3) 83.018.187,07 11.891.057,47 94.909.244,54

Gegenüberstellung:

Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.  Ausgaben (einschl. Vermögenswerte ) 85.095.069,47 894.992,85 85.990.062,32

2.  Einnahmen (einschl. Vermögenswerte ) 83.018.187,07 11.891.057,47 94.909.244,54

3. Nicht gedeckte Ausgaben/Einnahmeüberhang 2.076.882,40
    aus vorheriger Zwischenabrechnung
    (entspricht Differenzbetrag zwischen Nr. 1 und 2 Sp. 2)

5. nicht gedeckte Ausgaben/Einnahmeüberhang 2.076.882,40 -8.919.182,22

1) Eintrag nur bei geleisteten Vorausleistungen Rückzahlung -7.135.345,77 80% B+L

Überschußberechnung

Zu den in der Abrechnung aufgeführten förderungsfähigen Ausgaben sind weitere förderungsfähige und nicht 
förderungsfähige Ausgaben der Sanierungsmaßnahme hinzuzurechnen, die im Zusammenhang mit der Gesamtsumme 
entstanden sind, insgesamt:         10.000,00 € für die Abwicklung der Sanierung

Der Vergleich mit den insgesamt entstandenen Einnahmen zeigt, daß eine Überschußberechnung notwendig ist/
offenbar nicht in Betracht kommt.
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Erklärung der Gemeinde:

Es wird bestätigt, dass 

~ die Einnahmen und Ausgaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen,

~ alle zweckgebundenen Einnahmen berücksichtigt sind,

~ nur förderungsfähige Ausgaben geltend gemacht werden,

~ die fördungsfähigen Ausgaben zur Erreichung der Ziele der Gesamtmaßnahme notwendig waren und dabei 
   wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde,

~ bei der Förderung von Einzelvorhaben bzw. -maßnahmen nach Obergrenzen diese Obergrenzen
   eingehalten wurden,

~ beim Grunderwerb jeweils ein Verkehrswertgutachten vorgelegen hat und der Kaufpreis den gutachterlich
    festgestellten Verkehrswert nicht überschreitet, 

~ beim Grundstücksverkauf jeweils ein Verkehrswertgutachten vorgelegen hat und der Erlös dem festgestellten
   Verkehrswert mindestens entspricht,

~ die Bestimmungen der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuches und des Gesetzes gegen missbräuchliche
   Inanspruchnahme von Subventionen bekannt sind.

(Ort) (Datum)

Rechtsverbindliche Unterschrift

7

Beim Einsatz der Städtebauförderungsmittel und bei dieser Zwischen-/Schlussabrechnung 
wurden die Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes (StBauFG), des Baugesetz-buches 
(BauGB) und der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung 
(VV-StBauE) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Nebenbestimmungen der 
Bewilligungsbescheide beachtet:
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Bescheinigung des Rechnungsprüfungsamtes (nur bei Schlussabrechnung):

Es haben sich keine/folgende Beanstandungen ergeben:

Folgende Verstöße konnten nicht bereinigt werden:

(Ort) (Datum)

(Unterschrift)

Soweit der Zuwendungsempfänger gem. Ziffer 8.2 ANBest-K eine eigene 
Prüfungseinrichtung unterhält, prüft das Rechnungsprüfungsamt die 
zweckentsprechende Mittelverwendung und bescheinigt das Prüfungsergebnis.



Prüfungsvermerk der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion:
 

     

€

€

€

€

(Ort) (Datum)

(Unterschrift)

4.    Das Ergebnis der Prüfung und die endgültige Entscheidung über die  Förderung wird der  
Gemeinde mitgeteilt.

5.   Eine Ausfertigung der Schlussabrechnung, des Prüfvermerks und der endgültigen Entscheidung 
über die Förderung an die Gemeinde erhält das Ministerium des Innern und für Sport.

3.1  Der Gemeinde wurden von 19___  bis 20___  insgesamt Förderungsmittel
       (einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen) bewilligt:

3.    Endgültige Entscheidung über die Förderung (nur bei Schlussabrechnung):

3.2  Von den bewilligten Förderungsmitteln wurden insgesamt ausgezahlt: 

3.3  Nach Prüfung der Schlussabrechnung verbleiben bei der Gemeinde
       Förderungsmittel in Höhe von 

3.4  Rückforderung von Förderungsmitteln in Höhe von

2.    Folgende Beanstandungen wurden festgestellt:

1.    Die Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung wurde überprüft und hat zu folgendem 
       Ergebnis geführt:



Beschlussvorlage 

 
  Drucksache Nr.  

 

1105/2022 
 

öffentlich 
 

 

Amt/Aktenzeichen Datum TOP 

61/ 61 24 44 21.07.2022  

 

 
Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 16.08.2022 
 

Beratungsfolge Gremium Zuständigkeit Datum Status 

Ortsbeirat Mainz Altstadt Anhörung 07.09.2022 Ö 

Bau- und Sanierungsausschuss Vorberatung 08.09.2022 Ö 

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Vorberatung 13.09.2022 Ö 

Stadtrat Entscheidung 21.09.2022 Ö 

 

Betreff:  "Sanierungsgebiet Gaustraße"/ Schlussabrechnung 
 
"Sanierungsgebiet Gaustraße" 
hier:  
- Abgabe der Schlussabrechnung für das "Sanierungsgebiet Gaustraße" 
- Zahlung des Einnahmeüberschusses an das Land Rheinland-Pfalz 

-  
 
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen 
 
Mainz, 22.07.2022 
 
 
 
gez. 
Marianne Grosse 
Beigeordnete 

 
Mainz, 16.08.2022 
 
 
 
 
gez. 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 
 

Ö  15.3Ö  15.3Ö  15.3Ö  15.3Ö  15.3Ö  15.3Ö  15.3
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Sanierungsausschuss, der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen emp-
fehlen, der Stadtrat ermächtigt die Verwaltung zur Abgabe der Schlussabrechnung für das "Sanie-
rungsgebiet Gaustraße" bei der ADD sowie zur Zahlung des anteiligen Einnahmeüberhanges an 
das Land Rheinland-Pfalz zuzüglich eines evtl. Betrages aus der Verzinsung dieses Einnahme-
überhanges.  
 
Die Abwicklung erfolgt über die Inanspruchnahme der vorgenommenen Rückstellung über den 
Teilhaushalt. 
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1. Sachverhalt 
 
Der Stadtrat hatte in der Sitzung am 23.09.2020 die Aufhebung der Satzung für das "Sanierungs-
gebiet Gaustraße" vom 27.01.1998 beschlossen. Grundlage hierfür war das besondere Städtebau-
recht im Baugesetzbuch (BauGB) und die ergänzenden Regelungen sowie die Verwaltungsvor-
schrift "Förderung der städtebaulichen Erneuerung" (VV-StBauE).  
 
Die Schlussabrechnung beinhaltet u. a. die für die Gesamtmaßnahme entstandenen förderfähigen 
Ausgaben und alle bisherigen und zukünftigen Einnahmen im Sanierungsgebiet seit 1998. Eine 
Abgabe der Schlussabrechnung ist nach den Vorgaben des Bundes in diesem Jahr unumgänglich. 
 
Wesentlicher Bestandteil der Abrechnung sind das dieser Vorlage beigelegte tabellarische 
Abrechnungsformular der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) und der 
Sachstandsbericht.  
 
Der Entwurf der Schlussabrechnung liegt der ADD vor. Bisher wurden hierzu keine Kritik-
punkte geäußert. 
Im Sachstandbericht dargestellt sind die rechtlichen Grundlagen, der Umfang des Sanie-
rungsgebietes, der Ablauf und die durchgeführten Maßnahmen der Sanierung.  
 
Ausgaben im Zusammenhang mit der "Sanierung Gaustraße" resultieren u. a. aus der Sanie-
rung der vollzogenen Modernisierungsmaßnahmen bei den Objekten Gaustraße 18, Schot-
tenhof 10/ Stefansplatz 1, Gaustraße 53 bis 57 und Gaustraße 43. Die noch nicht gänzlich 
abgeschlossene Maßnahme Gaustraße 69 ist ebenfalls aufgeführt. Eine städtische Ord-
nungsmaßnahme war u. a. die Schaffung eines weiteren Gleiskörpers für die Straßenbahn in 
Höhe der Gebäude Gaustraße 53 bis 57. 
 
Einnahmen basieren insbesondere aus Ausgleichbeträgen sowie Rückflüssen aus gewährten 
Darlehen. Für drei Grundstücke ist nach Vorlage der erforderlichen Gutachten der Aus-
gleichsbetrag noch zu erheben. Die verwaltungsrechtliche Verfahren zur Erhebung der Aus-
gleichbeträge werden voraussichtlich im Herbst dieses Jahres durchgeführt. 
 
Das Revisionsamt hat zwischenzeitlich die zweckentsprechende Mittelverwendung geprüft 
und wird dies bei Abgabe der Schlussabrechnung bescheinigen. 
 
Die Zusammenstellung der Abrechnungsunterlagen hat zum Ergebnis, dass die Stadt Mainz nach 
dem aktuell vorliegenden Entwurf der Schlussabrechnung einen Einnahmeüberhang von insge-
samt € 982.245,00 zu verzeichnen hat. Dieser Einnahmeüberhang, zu dem auch die eingenomme-
nen Ausgleichsbeträge beitragen, ist zu 80 % (Förderquote) im Zuge der Abrechnung an das Land 
zurückzuzahlen, somit derzeit € 785.796,00. 
 
Da die Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen noch nicht generiert worden sind, geht die Verwaltung 
davon aus, dass keine Verzinsung anfällt. Die Entscheidung hierüber trifft jedoch die ADD im 
weiteren Prüfverfahren. 
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Derzeitiger Stand der Berechnung des Rückzahlungsbetrages: 
 
Einnahmeüberhang (Stand 20.07.2022):    € 982.245,00 
abzüglich Anteil der Stadt Mainz in Höhe von 20 %:  € 196.449,00     
Rückzahlung:        € 785.796,00 
evtl. zuzüglich Verzinsung (wird durch ADD ermittelt) 
 
Der Einnahmeüberhang kann sich noch im Laufe der noch anstehenden Verwaltungsverfahren 
zur Erhebung des Ausgleichbetrages reduzieren bzw. durch mögliche weitere Anmerkungen der 
ADD bzw. des Revisionsamtes verändern.  
 
Mit positiver Beschlussfassung durch die städtischen Gremien soll die Verwaltung ermächtigt 
werden, die Schlussabrechnung bei der ADD einzureichen und den anteiligen Einnahmeüberhang 
unter Inanspruchnahme der im Teilhaushalt gebildeten Rückstellung zurückzuzahlen. 
 
 
2. Alternative 

 
Zur oben dargestellten Vorgehensweise bestehen keine Alternativen. Gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen ist für Sanierungsgebiete eine Schlussabrechnung vorzunehmen. Die Schlussab-
rechnung für das "Sanierungsgebiet Gaustraße" muss zwingend in diesem Jahr der ADD vorgelegt 
werden. 
 
 
3. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen 
 
Geschlechtsspezifische Fragestellungen sind im Rahmen der Abgabe der Schlussabrechnung nicht 
bekannt. 
 
 
4. Finanzierung  

 
Die Zahlung des Einnahmeüberhanges wird durch die Inanspruchnahme der Rückstellung abge-
wickelt. 
 
 
5. Zukünftige Einnahmen nach Schlussabrechnung 
 
In dem genannten Einnahmeüberhang sind alle zukünftigen sanierungsbedingten Einnahmen 
durch Ausgleichbeträge (abgezinst) bereits aufgeführt.  
 
 
Anlagen: 

- Schlussabrechnungsformular der ADD 
- Sachstandsbericht "Sanierungsgebiet Gaustraße" 

 



An die
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Trier Stand 18.07.2022

(Ort, Datum)

Antragsteller
Name (ggfl. mit Angabe der Verbandsgemeinde/des Landkreises)

Anschrift (Straße, Hausnummer; PLZ, Ort)

Bankverbindung des Zuwendungsempfängers (IBAN, BIC, Geldinstitut)

Auskunft erteilt (Name, Amtsbezeichnung, Telefon, Telefax, E-Mail-Adresse)

Zwischenabrechnung / Schlussabrechnung

der Gesamtmaßnahme 

Nur bei förmlichen Gesamtmaßnahmen:
Öffentliche Bekanntmachung VU-Beschluss:
Öffentliche Bekanntmachung Satzungsbeschluss: 06.02.1998

Förderungsprogramm "Städtebauliche Erneuerung"

Sanierungsprogramm (SAN)
Entwicklungsprogramm (ENT)
Strukturprogramm (STR)
Soziale Stadt (SST)
Stadtumbau (STU)
Aktive Stadtzentren (STZ)
Historische Stadtbereiche (STH)
Ländliche Zentren (STL)

(Bezeichnung der Art der Vorlage)

Zeitpunkt Zwischenabrechnung:
Zeitpunkt Pflichtvorlage:
Zeitpunkt Schlussabrechnung: 31.12.2021

1

Stadt Mainz

Postfach 3820,  55028 Mainz

550 501 20 331 Sparkasse Mainz

Klaus Kübler, 06131-124275, Klaus.Kuebler@stadt.mainz.de

Stadtsanierung Mainz "Altstadt / Gaustraße"

Ö  15.3Ö  15.3
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Ausgaben (einschl. Vermögenswerte )

KOSTENGRUPPE Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.   Vorbereitung der Sanierung

1.1    Vorbereitung nach § 140 BauGB 6.960,22 184,27 7.144,49

1.2    Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00

1.3    Städtebauliche Planung 18.462,99 0,00 18.462,99

1.4    Vergütung von Sanierungsträgern 0,00 0,00 0,00

1.5    Vergütung von sonstigen Beauftragten (auch Berater) 5.622,75 0,00 5.622,75

          Summe der Kosten der Vorbereitung 31.045,95 184,27 31.230,22

2. Ordnungsmaßnahmen 

2.1    Vorbereitende Bodenordnung einschl. Grunderwerb 0,00 0,00 0,00

2.2    Bodenordnung einschl. des Erwerbs von Grundstücken 371.270,17 0,00 371.270,17

2.3    Umzug von Bewohnern und Betrieben 81.562,75 0,00 81.562,75

2.4    Freilegung von Grundstücken 675.149,42 0,00 675.149,42

2.5    Herstellung und Änderung von Erschließungsanlagen 43.546,77 0,00 43.546,77

2.6    Sonstige Ordnungsmaßnahmen 414.087,77 57.030,19 471.117,96

2.7     Ordnungsmaßnahmen als Ausgleichsmaß- 0,00 0,00 0,00
          nahmen (§ 147 Satz 2 BauGB)

Summe der Kosten der Ordnungsmaßnahmen 1.585.616,88 57.030,19 1.642.647,07

2
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KOSTENGRUPPE Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

3.   Baumaßnahmen

3.1  Modernisierung und Instandsetzung privater Dritter 1.880.801,00 100.000,00 1.980.801,00

3.2  Modernisierung und Instandsetzung 0,00 0,00 0,00
      gemeindeeigener Gebäude

3.3  Neubebauung und Ersatzbauten 0,00 0,00 0,00

3.4  Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen 0,00 0,00 0,00

3.5  Verlagerung o. Änderung von Betrieben 0,00 0,00 0,00

3.6  Baumaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00
      (§ 148 Abs. 2 Satz 2 BauGB)

3.7 Durchführung sonstiger Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00
      (§ 148 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

       Summe der Kosten der Baumaßnahmen 1.880.801,00 100.000,00 1.980.801,00

4.     Sonstige Ausgaben/Vermögenswerte

4.1   Vor- und Zwischenfinanzierung 0,00 0,00 0,00

4.2   Kreditzinsen und Geldbeschaffungskosten 0,00 0,00 0,00

4.3   Abwicklung der Sanierung (Abschluss) 0,00 18.085,21 18.085,21

4.4.  Vemögenswerte 0,00 0,00 0,00
         Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde für
         bereitgestellte Grundstücke 

       Summe der Kosten der sonstigen Maßnahmen 0,00 18.085,21 18.085,21

      Summe sämtlicher Ausgaben 3.497.463,83 175.299,67 3.672.763,50
      einschließlich der Vermögenswerte
      (Nr. 1 bis 4)

3
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  Einnahmen  ( einschl. Vermögenswerte)

Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
Einnahmearten bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.   Zweckgebundene Einnahmen

1.1 Erhebung von Ausgleichsbeträgen der Eigentümer 0,00 826.893,90 826.893,90

1.2  Vorauszahlungen auf die Ausgleichsbeträge 0,00 0,00 0,00

1.3  Ablösung von Ausgleichsbeträgen 37.600,00 14.140,00 51.740,00

1.4. Erschließungsbeiträge, Ablösebeträge nach LBauO 0,00 0,00 0,00

1.5  Grundstückserlöse, Umlegungsüberschüsse, 199.403,83 0,00 199.403,83
       Zinsen aus Erbbaurechten

1.6  Rückflüsse aus Darlehen und Vorauszahlungen 22.237,89 373.139,54 395.377,43
      an Dritte

1.7  Ersetzung einer Vor- und Zwischenfinanzierung 0,00 0,00 0,00

1.8  Bewirtschaftungseinnahmen (Sanierungsvermögen) 0,00 0,00 0,00

1.9  Mittel Dritter zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen 0,00 0,00 0,00

1.10 Zuwendungen öffentlicher Haushalte oder Dritter 442.872,80 0,00 442.872,80
        (z.B. GVFG/FAG/GA ) einschl. Eigenanteil

Summe der zweckgebundenen Einnahmen 702.114,52 1.214.173,44 1.916.287,96

2. Sonstige Einnahmen/Vermögenswerte

2.1  Wertsteigerung bei gemeindeeigenen 0,00 0,00 0,00
       privat nutzbaren Grundstücken, die dem
       Ausgleichsbetrag entsprechen

2.2  Wertausgleich zu Lasten der 0,00 0,00 0,00
      Gemeinde für verbleibende
      Grundstücke

Summe der sonstigen Einnahmen/Vermögenswerte 0,00 0,00 0,00

4



Seite 5

Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
Einnahmearten bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

3. Städtebauförderungsmittel

3.1  Förderungsmittel (Eigenanteil) der Gemeinde 427.631,52 0,00 427.631,52

3.2  Förderungsmittel des Landes, 2.311.089,52 0,00 2.311.089,52
       einschl. der darin enthaltenen
       Bundesfinanzhilfen

   Summe der Städtebauförderungsmittel 2.738.721,04 0,00 2.738.721,04

   Summe der Einnahmen  ( Nrn.  1 - 3) 3.440.835,56 1.214.173,44 4.655.009,00

Gegenüberstellung:

Summe aller derzeitiger Summe (Sp. 2 + 3)
bisherigen Zwischen- Abrechnungs-

abrechnungen zeitraum
€ € €

1.  Ausgaben (einschl. Vermögenswerte ) 3.497.463,83 175.299,67 3.672.763,50

2.  Einnahmen (einschl. Vermögenswerte ) 3.440.835,56 1.214.173,44 4.655.009,00

3. Nicht gedeckte Ausgaben/Einnahmeüberhang 56.628,27
    aus vorheriger Zwischenabrechnung
    (entspricht Differenzbetrag zwischen Nr. 1 und 2 Sp. 2)

5. nicht gedeckte Ausgaben/Einnahmeüberhang 56.628,27 -982.245,50

Anteil Stadt Mainz 20% = 196.449,10 €
Zurückzuzahlen aktueller Stand Juli 2022 80% von 982.245,50 € = 785.796,40 € 5
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Erklärung der Gemeinde:

Es wird bestätigt, dass

(Ort) (Datum)

Rechtsverbindliche Unterschrift

6

-         beim Grundstücksverkauf grds. jeweils ein Verkehrswertgutachten vorgelegen hat und der Erlös 
          dem festgestellten Verkehrswert mindestens entspricht und

-         die Bestimmungen der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuches und Gesetzes gegen 
          missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen bekannt sind.

Beim Einsatz der Städtebauförderungsmittel und bei dieser Zwischen-/Schlussabrechnung 
wurden die Vorschriften des Städtebauförderungsgesetzes (StBauFG), des Baugesetzbuches 
(BauGB) und der Verwaltungsvorschrift über die Förderung der städtebaulichen Erneuerung (VV-
StBauE) in der jeweils geltenden Fassung sowie die Nebenbestimmungen der 
Bewilligungsbescheide beachtet:

-         bei der Förderung von Einzelmaßnahmen nach Obergrenzen die jeweiligen Obergrenzen 
          eingehalten wurden,

-         die förderungsfähigen Ausgaben zur Erreichung der Ziele der Gesamtmaßnahme notwendig
          waren und dabei wirtschaftlich und sparsam verfahren wurde,

-         beim Grunderwerb grds. jeweils ein Verkehrswertgutachten vorgelegen hat und der Kaufpreis 
          den gutachterlich festgestellten Verkehrswert nicht überschreitet,

-         die Einnahmen und Ausgaben mit den Büchern und Belegen übereinstimmen,

-         alle zweckgebundenen Einnahmen berücksichtigt sind,

-         nur förderungsfähige Ausgaben geltend gemacht werden,
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Es haben sich keine/folgende Beanstandungen ergeben:

Folgende Verstöße konnten nicht bereinigt werden:

(Ort) (Datum)

(Unterschrift)

Prüfungsvermerk der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion:
 

     

     

€

€

€

€

(Ort) (Datum)

(Unterschrift)

5.   Eine Ausfertigung der Schlussabrechnung, des Prüfvermerks und der endgültigen Entscheid-
      ung über die Förderung an die Gemeinde erhält das Ministerium des Innern und für Sport.

2.    Folgende Beanstandungen wurden festgestellt:

3.    Endgültige Entscheidung über die Förderung (nur bei Schlussabrechnung):

3.1  Der Gemeinde wurden von 19___  bis 20___  insgesamt Förderungsmittel
       (einschl. der darin enthaltenen Bundesfinanzhilfen) bewilligt:

3.3  Nach Prüfung der Schlussabrechnung verbleiben bei der Gemeinde
       Förderungsmittel in Höhe von 

3.4  Rückforderung von Förderungsmitteln in Höhe von

4.    Das Ergebnis der Prüfung und die endgültige Entscheidung über die Förderung wird der 
       Gemeinde mitgeteilt.

3.2  Von den bewilligten Förderungsmitteln wurden insgesamt ausgezahlt: 

Bescheinigung des Rechnungsprüfungsamtes (nur bei Schlussabrechnung):

1.    Die Zwischenabrechnung/Schlussabrechnung wurde überprüft und hat zu folgendem 
       Ergebnis geführt:

Soweit der Zuwendungsempfänger gem. Ziffer 8.2 ANBest-K eine eigene Prüfungseinrichtung unterhält, 
prüft das Rechnungsprüfungsamt die zweckentsprechende Mittelverwendung und bescheinigt das 
Prüfungsergebnis.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: Schlussabrechnung / Juli 2022 

 

  

 

Stadt Mainz 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sanierungsgebiet Gaustraße" 

Sachstandsbericht  

Ö  15.3Ö  15.3



 

    

Sanierungsgebiet /Sanierungssatzung 

Für das "Sanierungsgebiet Gaustraße" wurde mit Datum vom 27.01.1998 die Satzung über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes beschlossen. Am 06.02.1998 erfolgte die 
öffentliche Bekanntmachung. 

Das Gebiet mit einer Größe von 0,3 ha umfasst folgende Grundstücke innerhalb der 
Gemarkung Mainz, Flur 6: 

 Gaustraße 51-57/ Breidenbachstraße 2/2a, Flurstück 261/1 
(Grundstück gebildet nach Neuordnung aus den Grundstücken 255, 256, 257,258, 
259, 260/1, 260/2 und 261)  

 Gaustraße 36 Flurstück 236 

 Öffentlicher Straßenraum Flurstück 392/5 zwischen Gaustraße 36 und 63 

 

Am 24.03.2004 (öffentliche Bekanntmachung am 29.04.2004) erfolgte die 1. Änderung der 
Satzung mit Ergänzung durch die Flurstücke 

 Gaustraße 18 Flurstück 217/1 

 Stefansplatz 1 Flurstück 217/2 

 Gaustraße 52 Flurstück 242/9 (heute 242/1, 242/11) 

 Gaustraße 69 Flurstück 253 

 Öffentlicher Straßenraum Flurstück 252/5 teilweise 

 

Mit öffentlicher Bekanntmachung vom 22.03.2011 erfolgte die 2. Änderung der 
Sanierungssatzung mit der Erweiterung um das Grundstück 

 Gaustraße 43 Flurstück 296 

 

Bei der 1. Änderung wurde das Anwesen Gaustraße 38 in den Lageplan des 
gekennzeichneten Fördergebietes aufgenommen und bei der 2. Änderung nicht korrekt 
übernommen. Dieses Grundstück gehört nicht zum Sanierungsgebiet, ein 
Sanierungsvermerk im Grundbuch ist nicht eingetragen. Ebenfalls ist es nicht in der Liste 
der Flurstücke der öffentlichen Bekanntmachung aufgeführt. 

Die rechtskräftige Aufhebung der Satzung erfolgte zum 30.10.2020 mit Beschluss vom 
27.10.2020.  

Der Antrag auf Löschung der Sanierungsvermerke wurde am 18.11.2020 gestellt und 
zwischenzeitlich durch das Grundbuchamt vollzogen. 

  



 

    

Durchgeführte Maßnahmen 

Zu Beginn der Sanierungsdurchführung wurden Planungen und Vorbereitungen für das 
"Sanierungsgebiet Gaustraße" erarbeitet. 

Die städtebauliche Beratung und die förderrechtliche Betreuung erfolgte durch die Stadt 
Mainz, im Jahr 2009 und 2020 wurde bei der Abrechnung der Maßnahmen das Büro 
Rittmannsperger Architekten GmbH hinzugezogen. 

Nach dem Erwerb der Liegenschaft Gaustraße 53 konnte der Bereich Gaustraße 53-63 neu 
geordnet werden. Ziel war die Schaffung eines weiteren Gleiskörpers für die Straßenbahn 
und die Neubebauung der Straßenzeile mit Tiefgarage, Einzelläden und Wohnen. Im 
Rahmen der mit Datum vom 06.11.2000 seitens der ADD genehmigten 
Ordnungsmaßnahme wurden die noch vorhandenen Gebäude niedergelegt. Das gesicherte 
denkmalgeschützte barocke Portal mit dem Reliefbildnis über der Hofeinfahrt der 
Gaustraße 55 wurden in den späteren Neubau integriert.  

 

 

Foto 1: Die Gaustraße 53 – 57 nach dem Umbau. 

 

Die Umgestaltung der Gaustraße mit Verlegung eines zweiten Straßenbahngleises erfolgte 
in den Jahren 2002 bis 2006 mit Gestaltung der Gehwege und der Straße. Zu den Kosten 
erhielt die Stadt Fördermittel aus GVFG-Mitteln. Die Kosten und die Förderungen sind 
unter KG 2.4.1. und EA 1.10. nach dem Bruttoprinzip dargestellt.  



 

    

Im öffentlichen Raum "Am Schottenhof/ Stefansplatz" erfolgte in 2010 die Gestaltung und 
Aufwertung der Platzfläche über eine Fläche von rund 370 qm. 

 

 

Foto 2: Platz nach der Platzneugestaltung. 

 

Bei den privaten Ordnungsmaßnahmen Gaustraße 52 und Gaustraße 43 wurde die 
vorhandene eingeschossige Bebauung zurückgebaut. Die Neubebauung fügt sich in das 
Straßenbild ein. Bereits im Ordnungsmaßnahmenvertrag konnte die Ablöse der 
Ausgleichsbeträge vereinbart und mit der Förderung abschließend verrechnet werden. In 
der Schlussabrechnung erfolgt die Darstellung im Bruttoprinzip. 

    

Fotos 3 und 4: Gaustraße 43 vor und nach der Umgestaltung. 



 

    

Ebenso wurde mit der Maßnahme Gaustraße 69 verfahren, die den Abschluss im 
"Sanierungsgebiet Gaustraße" bildet. Hier erfolgt derzeit die Schließung der Baulücke. Die 
Vereinbarung konnte nach Zustimmung der ADD vom 16.06.2020 vor Aufhebung der 
Satzung abgeschlossen werden. Die Maßnahme ist nunmehr weitgehend abgeschlossen. 
Die Voraussetzungen der Auszahlung der Förderung wurden noch nicht erfolgt. Der 
Zuschuss ist auf maximal € 42.890,19 begrenzt, der zu zahlende Ausgleichsbetrag wird mit 
dem Förderungsbetrag verrechnet. 

 

  

Fotos 5 und 6: Die Gaustraße 69 vorher und im Bau. 

 

Im Sanierungsgebiet wurden folgende weitere private Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt:  

 Gaustraße 36/Ölgasse 14: Zuschuss und Darlehen, Modernisierung 2006 und 2007 

 Breidenbacherstraße 2: Zuschuss und Darlehen, Modernisierung 2003 bis 2008 

 Stefansplatz 1/Am Schottenhof 10: Zuschuss und Darlehen, Modernisierung 
2008/2009 

 Gaustraße 18: Zuschuss, Modernisierung 2014 bis 2017 

 

  



 

    

 

Rückflüsse von Darlehen 

Liegenschaft Darlehen bisher  
getilgt 

Restschuld 
01.01.2022 

abgezinster 
Betrag 
 

Gaustraße 36 
 

50.000,00 € 32.875,00 € 17.125,00 € 13.706,84 € 

Breidenbacher- 
straße 2 
 

51.129,19 € 51.129,19 €         0,00 € 0,00 € 

Stefansplatz 1 
 

400.000,00 
€ 

120.000,00 € 280.000,00 € 177.666,40€ 

Summen  204.004,19 € 297.125,00 € 191.373,24 € 
 

Die Einnahmen aus Darlehensrückflüssen sind bis zum 31.12.2021 erfasst. Bisher wurde 
bei den Darlehen eine Summe von 204.004,19 € getilgt. Die Restschuld zum 01.01.2022 
beträgt zusammen € 297.125,00 und wird gemäß § 7VV-LHO, Anlage zur Nr. 3.1.4 unter 
Nr.6 Tabelle 1/Abzinsungsfaktor 6% auf die Summe von € 191.373,24 abgezinst. Damit 
werden unter KG EA 1.6. Einnahmen in Höhe von € 395.377,43 angesetzt.  

 

 

Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB 

Für die Ordnungsmaßnahmen Gaustraße 43, Gaustraße 52 und Gaustraße 69 sowie die 
Modernisierungsmaßnahme Gaustraße 18 wurde die Ablöse des Ausgleichsbetrages bereits 
vertraglich geregelt.  

Nach dem Bruttoprinzip sind diese Werte unter EA 1.3 erfasst. 

Bei den verbleibenden Liegenschaften erfolgt mit rechtskräftiger Aufhebung der Satzung 
zum 30.10.2020 nach Erörterungsgesprächen die Erhebung der Ausgleichsbeträge durch 
Bescheid. 

Der Gutachterausschuss hat den jeweiligen Richtwert der Grundstücke zum Stichtag der 
Aufhebung der Satzung ermittelt. 

Bei den ausstehenden Ausgleichsbeträgen wurde in Abstimmung mit der ADD zum 
Ausgleich von Risiken eine pauschale Reduzierung von 10% auf den Gesamtbetrag gewährt 
(Abrechnungspauschale).  

  



 

    

 

Liegenschaft Größe 
in 
qm 

Wert-
steigerun
g 
Euro/qm 

Ausgleichs- 
betrag in  
Euro 

Gutachten 
vom 
Stichtag 

Flur 6 
Nr.: 
 

Breidenbacher-
straße 2a / 
Gaustraße 51-57 

1.702 469  798.238,00  30.10.2020 261 /1 

Gaustraße 36 257 469  120.533,00  30.10.2020 236 
Stefansplatz 1 
 

764 0,00  0,00 
 

30.10.2020 217 / 2 

Summe   918.771,00    
Nach Abzug 
anerkannter 
Abrechnungspausch
ale von 10% durch 
ADD 

   
826.893,90  

  

 

Nachweis über den Grundstücksverkehr 

Neben der Gaustraße 53 wurden keine weiteren Grundstücksgeschäfte mit Fördermitteln 
getätigt. Die Stadt Mainz hat mit Ausnahme der Verkehrsflächen kein Grundstück in das 
Sanierungsgebiet Gaustraße eingebracht.  

Der Erwerb und Verkauf der Liegenschaft Gaustraße 53 ist unter KG 2.2. und EA1.5. 
erfasst. Der Verkauf erfolgte nach Vorlage des Verkehrswertgutachtens zum Bodenwert 
(ohne Gebäuderestwert) (s. Anlage 5 und Anlage 6 der Schlussabrechnung). 

 

Stand der Zwischenabrechnungen  

Bei den Zwischenabrechnungen bis 2012 wurden Kosten in Höhe von € 3.497.463,83 
seitens der ADD anerkannt (ohne die in Abzug gebrachten nicht förderfähigen Kosten u.a. 
Umzugskosten). 

Bei der zuletzt eingereichten Zwischenabrechnung mit Datum vom 17.07.2012 wurden mit 
Schreiben vom 09.11.2012 weitere förderfähige Kosten von € 56.628,28 anerkannt 
(Ausgaben Gaustraße 43 abzüglich der Darlehensrückflüsse). Auf eine Auszahlung wurde 
jedoch mit Hinweis auf die Schlussabrechnung verzichtet (s. Schreiben der Stadt vom 
17.07.2012).  

Nach Genehmigung der Maßnahme „Gaustraße 69“ durch die ADD mit Schreiben 
16.06.2020 wurden vor Aufhebung der Satzung weitere förderfähige Kosten in Höhe von 
€ 42.890,19 vertraglich verpflichtet. Einschließlich der entstandenen und noch 
entstehenden Kosten unter KG 4.3. „Abwicklung der Sanierung“ sind seit der letzten 
Zwischenabrechnung weitere Ausgaben in Höhe von € 175.299,67 angesetzt.  

 



 

    

Summe bisheriger 
Zwischenabrechnungen 

Derzeitiger 
Abrechnungszeitraum 

Summen 

Ausgaben 3.497.463,83 € 175.299,67 € 3.672.763,50 € 
Einnahmen 3.440.835,56 € 1.214.173,44 € 4.655.009,00 € 
Nicht gedeckte 
Ausgaben aus 
Vorjahren 

 
56.628,27 € 

 
56.628,27 € 

 

Einnahmeüber-
hang 

  985.245,50 € 985.245,50 € 

 

 

Ergebnis der Schlussrechnung 

Es ergibt sich bei förderfähige Gesamtausgaben in Höhe von € 3.672.763,50 abzüglich der 
sanierungsbedingten Einnahmen in Höhe von € 4.655.009,00 € ein Einnahmeüberhang in 
Höhe von voraussichtlich € 985.245,50.  

Für diesen künftigen Einnahmeüberhang sind die anteiligen Bundes- und Landesmittel an 
das Land zurückzuzahlen. Unter der Annahme, dass entsprechend dem letzten Bescheid 
vom 21.10.2007 die Förderquote 80% beträgt, wäre an das Land der Betrag von 
€ 785.796,40 zurückzuzahlen. Die Förderquote und die Höhe des zurück zu zahlenden 
Betrages werden im Rahmen von noch zu führenden Abstimmungsgesprächen mit der 
ADD zu dieser Schlussrechnung geklärt. 
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